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Waldbauliche Kenntnisse sind für den
Jäger ebenso wichtig, wie für den Förster die
Kenntnisse der Jagd und Wildbiologie.
Jagdliche Tradition und Gebrauchtum sind
zweitrangig, besonders wenn sie
fremdländischer Herkunft sind.
Alle Gesetze und Verordnungen, die über
den Lebensraum Wald bestimmen, sind
soweit dies nicht bereits erfolgt ist, den
ökologischen Erfordernissen anzupassen
und zu befolgen. Zur Erstellung, Pflege und
Betreuung von Schutzgebieten und Öko-
nischen, aber auch für viele wichtige
Einzelmassnahmen haben Naturschützer und

Ornithologen weiterhin grosse Aufgaben
zu erfüllen.
Der Zusammenschluss aller Interessengruppen

auf dem Gebiet der Ökologie ist
dringend, denn nur gemeinsam kann ein
aktiver Umweltschutz seine volle Wirkung
erzielen.
Die Erhaltung eines gesunden Waldes ist
für uns Menschen zum lebenswichtigen
Faktor geworden. Deshalb ist es die Pflicht
aller Bürgerinnen und Bürger, ob jung oder
alt, für Schutz und Gesunderhaltung unserer

Wälder im ureigensten Interesse jederzeit

zu sorgen.
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Aarburg auf der
ältesten
Landkarte
der
Schweiz von Adolf Merz, Ölten

Die Burgunderkriege (1474—1477) gegen
Herzog Karl den Kühnen verschafften der
Eidgenossenschaft Ruhm und Bewunderung.

Die «8 alten Orte» waren im damaligen
Europa zur stärksten Streitmacht aufgestiegen.

Freiburg und Solothurn wurden als
Mitstreiter 1481 mit der Aufnahme in den
Bund belohnt. Man begann sich um das
Land der Eidgenossen zu interessieren. Es
ist darum nicht zu verwundern, dass kurz
vor dem Schwabenkrieg 1499 die erste
Landkarte der nun 10örtigen Eidgenossenschaft

erschien. Eine solche Landkarte war
damals der Ausdruck des eidgenössischen
Bewusstseins, eine Demonstration des
vaterländischen Stolzes.
Die erste Schweizer Karte hat um 1497
Konrad Türst, damals Stadtarzt in Zürich,
auf Pergament gezeichnet.

Als Sohn eines Chorherrn und seinerKöchin
wurde er in Zürich im Jahre 1450 geboren
(gest. 1503). Ein reich bewegtes Leben,
nach seiner Tätigkeit als Stadtarzt (1489),
führte ihn 1493 an den Hof der Sforza in

Mailand als Arzt, Astrologe und politischen
Agent. 1499 war er Leibarzt des Kaisers
Maximilian in Wien. Zwischen 1495 und
1497 verfasste er eine Beschreibung der
zehnörtigen Eidgenossenschaft. Zwei
Exemplare davon hat er mit einer Karte
ausgestattet. Das eine Exemplar ist im Besitze der
Zentralbibliothek in Zürich, das andere hat
die Nationalbibliothek Wien.
Die Karte ist die älteste deutsche Spezial-
karte eines Alpenlandes, sowie die erste
Karte der damaligen Schweiz. Sie ist 53,8 x
39,3cm gross und südorientiert, d.h. Süden
ist oben. Strassen sind nicht eingetragen,
nur wenige Berge sind mit Namen genannt.
Die Fluss-Systeme und Seen sind dem
wirklichen Bilde schon recht nahe, wiewohl
die Genauigkeit sehr schwankt. Die Wälder
sind durch kleine Baumgruppen angedeutet,

bei welchen er Laub- und Tannenwald
unterscheidet. Die Ortschaften sind mit
ihren Seitenansichten originell und teilweise
wirklichkeitstreu dargestellt. Es sind
gewisse Details festgehalten, so ist im Bild
«Bern» sogar ein Baukran gezeichnet, weil
damals das Münster im Bau war. Bei Aar¬

burg ist eine irrtümliche Signatur. Festung
und Kirche sind richtig auf dem Hügel
plaziert, nur ist die Kirche mit dem Turm berg-
und nicht aareseits gezeichnet. Die
Unrichtigkeiten zeigen, dass Türst die Schweiz
nicht ganz aus eigener Anschauung kannte,
sondern sich z.T. auf recht ungenaue
Angaben stützen musste. In einem die Karten
begleitenden Buch gibt er Entfernungen
von Ortschaften in Schritten oder
Rossläufen an. Darum darf man sagen, dass die
erste Schweizer Karte bereits auf
Distanzmessungen beruhe. Als Ganzes ist die
Türst'sche Karte eine hervorragende und
künstlerische Leistung. Vier Jahrzehnte
lang benützten sie die nachfolgenden
Kartenzeichner als Grundlage. Vielleicht diente
sie sogar in den Mailänder-Kriegen den
schweizerischen Heerführern, die nach
Angaben eines italienischen Geschichtsschreibers,

auf ihren Feldzügen
Kartenzeichnungen mit Angaben der Distanzen
erstmals bei sich hatten. Das beiliegende
Kartenblatt ist ein Ausschnitt aus der Türst'-
schen Karte. Sie verdient auch heute noch
unsere hohe Anerkennung.

28




	Aarburg auf der ältesten Landkarte der Schweiz

